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Bereitschaftsdienst 
Notruf Rettungsdienst/Feuerwehr     112 
Krankenwagen-Rettungsleitstelle          19222 
Notruf Polizei        110 
Polizeiposten Meßkirch  07575 / 28 38 
 
Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Sigmaringen 

 

Telefon 116 117 
Notfalldienstzeiten: 
Mo./Di./Do./Fr.  18.00 - 08.00 Uhr (Folgetag) 
Mi.   12.00 - 08.00 Uhr (Folgetag) 
Sa./So./Feiertag  08.00 - 08.00 Uhr (Folgetag) 
 
 

Kinderarzt:   Tel. 0180 / 192 9345 
 

Zahnarzt:   Tel. 01805 / 911 - 660  
 

Augenarzt:   Tel. 0180 / 192 93 40 
 

Apotheken-Notdienst: Tel. 08000022833 
 
 

Nachbarschaftshilfe von Haus zu Haus  
Einsatzort Leibertingen / Kreenheinstetten: 
Frau Liselotte Wirth, Tel. 07466 / 10 40 
Einsatzort Thalheim / Altheim: 
Frau Eva Rist, Tel. 07575 / 92 66 73 oder  
0174 / 65 44 258 
 
 

Sozialstation St. Heimerad e.V. Meßkirch 
Tel. 07575 / 93 135 
 
 

Einsatzleitung der Dorfhelferinnen-Station 
Meßkirch - Leibertingen 
Frau Sabine Mutschler, Tel. 07575 / 209 531 
 
 

Caritasverband Sigmaringen 
Beratungsstelle häusl. Gewalt (BhG)  
Tel.07571/7301-0 
 
 

Hilfetelefon: Gewalt gegen Frauen 
Tel. 08000116016 
 
 

EnBW Regional AG 
Kostenlose Störungsnummer 0800 3629-477 

Bürgermeisteramt Leibertingen 
Öffnungszeiten: 
Montag     8.30 – 12.00 Uhr und  

13.30 – 19.00 Uhr 
Dienstag        8.30 – 12.00 Uhr und  

13.30 – 17.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag     8.30 – 12.00 Uhr und  

13.30 – 17.00 Uhr 
Freitag     8.30 – 12.00 Uhr 
 
 

Postfiliale Leibertingen 
Öffnungszeiten: 

 

Vormittags: 
Mo, Di, Do, Fr   08.30 – 12.00 Uhr 
Mi, Sa    09.00 – 10.00 Uhr 
Nachmittags: 
Mo    16.00 – 18.00 Uhr 
Di, Do    15.00 – 16.00 Uhr 
 
 

Forstrevier Leibertingen 
Revierförster Christoph Möhrle, Tel.  07777 / 1743, 
Fax: 0 77 77 / 9 39 59 90,  
E-mail: christoph.moehrle@lrasig.de 
 
 
 

Müllabfuhrtermine 
 

Restmüll: 
Montag, 06. Juli    Bezirk 1  = LB, TH, AL 
 
 

Recyclinghof Leibertingen geöffnet:  
Freitag 13.30 – 17 Uhr, Samstag 9 - 12 Uhr 
 

Zusätzlich 01.05.-30.09.   Mittwoch, 17 – 18.30 Uhr 
 
 

Backhaus Thalheim 
Bitte beachten! Nächste Woche fällt der 
Backtag aus.  
Der nächste Backtag:  
Donnerstag, 16. Juli 2015 
Bitte bringen Sie Ihr Mehl bis Mittwoch, 

18.00 Uhr, ins Backhaus. 
 

 
Herausgegeben vom Bürgermeisteramt Leibertingen. Verantwortlich  
Bürgermeister: Armin Reitze Tel: 0 74 66 / 92 82 0  Fax: 0 74 66 / 92 82 99 
Email: info@leibertingen.de  Internet: www.leibertingen.de 



Herzlichen Glückwunsch 
Frau Luise Hafner, Hinter den Gärten 18, 
 TH, zum 78. Geburtstag am 04. Juli 
Frau Helga Rebholz, Im Aispen 5, KR, 

    zum 73. Geburtstag am 08. Juli 
 
 
 

Bericht zur Gemeinderatsitzung 
vom 29.06.2015 
 

4. Änderung des Bebauungsplans „Kreuzbühl“ in 
Leibertingen sowie der Örtlichen Bauvorschriften 
im vereinfachten Verfahren § 13a BauGB 
- Aufstellungsbeschluss 
- Entwurfsfeststellung 
Bereits seit April ist die 3. Änderung des Bebauungs-
planes Kreuzbühl in Kraft. Anlässlich eines aktuell 
geplanten Vorhabens hat sich jedoch gezeigt, daß 
nicht alle Vorgaben des Bebauungsplanes in der der-
zeitigen Fassung eingehalten werden können und 
deshalb nochmals eine Korrektur, insbesondere im 
Bereich der Traufhöhe und des Garagenstandortes, 
erforderlich ist. Der Gemeinderat fasste nun den Auf-
stellungsbeschluss für diese Änderung und die Ent-
wurfsfeststellung. Für zukünftige Bauanträge, die 
ebenfalls gegen die Festsetzungen verstoßen würden, 
ist nun auch ein Ausnahmetatbestand mit in die Sat-
zung aufgenommen, so daß im Einzelfall nach Zu-
stimmung durch den Gemeinderat eine Ausnahme 
möglich sein wird. Eine erneute Änderung des Be-
bauungsplanes ist somit nicht mehr erforderlich. 
Gleichzeitig war sich das Gremium einig, daß  eine 
erneute Offenlage entbehrlich ist und somit die Sat-
zung als solche unmittelbar aufgestellt und veröffent-
licht werden kann. 
 

4. Änderung des Bebauungsplans „Kreuzbühl“ in 
Leibertingen sowie der Örtlichen Bauvorschriften 
im vereinfachten Verfahren § 13a BauGB 
- Satzungsbeschluss 
Nachdem der Gemeinderat im vorherigen Tagesord-
nungspunkt die Aufstellung und die Entwurfsfeststel-
lung sowie den Verzicht auf die Offenlage beschlos-
sen hatte, konnte nun in diesem Beschlusspunkt die 
Satzung entsprechend beschlossen werden. 
 

Elternbeiträge 
Anpassung der Beiträge, Empfehlung des Ge-
meindetages 
So wie auch die Umlandgemeinden hat sich das 
Thema Anpassung der Kindergartengebühren nun 
auch für Leibertingen gestellt. Bei den Gebühren im 
Kindergartenbereich hat sich der Gemeinderat an die 
Empfehlung des Gemeindetages gehalten und 
schreibt die vorhandene Gebührenstruktur mit einem 
durchschnittlichen Steigerungssatz von 3 % fort. Nach 
wie vor gilt die Sozialstaffelung, nach der kinderreiche 
Familien im Gebührenbereich gegenüber Familien mit 
weniger Kindern entlastet werden.  
Im Kinderkrippenbereich war die Beschlussfassung 
etwas schwieriger. Eine einheitliche Gebührenstruktur 

gibt es in den Umlandgemeinden nicht. Tatsache ist 
jedoch, daß die bisher festgesetzten Nutzungsentgel-
te deutlich unter den Empfehlungen des Gemeinde- 
und Städtetages liegen, nach denen rd. 20 % des 
Kindergartenaufwands durch Elternbeiträge gedeckt 
werden sollen. Die landesweiten Empfehlungen sehen 
Gebührensätze von 317,- € / 260,- € / 160,- € / 65,- € 
je Kind für Kinder unter 3 Jahren in Kinderkrippen in 
Abhängigkeit von der Anzahl der Kinder in einer Fami-
lie vor. Das von uns angebotene Drei-Tage-System 
wird vom Gemeindetag in der Gebührenempfehlung 
gar nicht angeboten, somit fehlt eine Vergleichszahl. 
Insgesamt liegen die jährlichen Aufwendungen im 
Kindergartenbereich (Stand 2014) bei jährlich ca. 
610.000,- €. Hierzu erhält die Gemeinde Landeszu-
wendungen von rd. 200.000,- €, so dass vor Ort rd. 
400.000,- € bereitzustellen sind. Im Jahr 2014 lag der  
Elternbeitrag bei rd. 56.000,- €, also noch unter 10 % 
der Gesamtaufwendungen. Damit trägt die Gemeinde 
aus allgemeinen Haushaltsmitteln einen Aufwand von 
weit über 300.000,- € jährlich. Aufgrund dieser Ge-
samtsituation wurde nun eine relativ kräftige Anpas-
sung der Krippenbeiträge beschlossen, wobei die 
Sätze noch weit unter den landesweit vorgeschlage-
nen Sätzen liegen: 

 
 
Darüberhinaus sollen, soweit es der Betriebsablauf, 
die Auslastungssituation und auch die pädagogische 
Situation erlaubt, bei Bedarf auch Betreuungsangebo-
te unterhalb der 3-Tages-Variante angeboten werden. 



Die Kosten hierfür sollen sich an den Gemeindetag-
vorschlägen tagesanteilig orientieren. 
 

Anpassung der Bauplatzpreise 
Der Gemeinderat hat die Bauplatzpreise in Leibertin-
gen nach einer teilweise schon seit Jahren unverän-
derten Situation im Juli 2013 mit Wirkung zum No-
vember 2013 angepasst. Die aktuellen Preise liegen 
bei 48,- € je m² zuzüglich einer Pauschale von 2.000,- 
€ für einen Hausanschlussschacht. Vor dem Hinter-
grund, daß nun bereits zwei Jahre seit der letzten 
Anpassung vorüber sind und eine zu drastische Erhö-
hung auf einmal nicht gewünscht ist, wurde nun eine 
Anpassung des Bauplatzpreises auf künftig 51,- €, 
wirksam ab November 2015 vorgenommen.  
Um  künftig die Bautätigkeit im Aussenbereich eher zu 
Gunsten einer positiven Innerortsentwicklung zu len-
ken und damit vorhandene Infrastruktur wie Straßen, 
Kanal- und Wasseranbindung besser und sinnvoller 
zu nutzen, wurde angeregt, über ein kommunales 
Förderprogramm zur Innenentwicklung zu beraten 
und auch die Gewerbebauflächen auf den Prüfstand 
zu stellen.  
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes 4. Ände-
rung "Kreuzbühl" in Leibertingen und den 
dazugehörigen Örtlichen Bauvorschriften 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Leibertingen hat am 
29. Juni 2015 in öffentlicher Sitzung die 4. Änderung 
des Bebauungsplans „Kreuzbühl“ in Leibertingen so-
wie die Örtlichen Bauvorschriften nach § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzungen beschlossen. Maßgebend ist 
der Lageplan des Bebauungsplanes in der Fassung 
vom 22. Juni 2015. 
 

Die 4. Änderung des Bebauungsplans 
"Kreuzbühl" in Leibertingen sowie die Örtlichen 
Bauvorschriften treten mit dieser Bekanntma-
chung in Kraft (vgl. §10 Abs. 3 BauGB). 
 

Jedermann kann bei der Gemeinde Leibertingen, 
Rathausstr. 4, 88637 Leibertingen während der übli-
chen Dienststunden den Bebauungsplan mit allen 
Bestandteilen einschließlich der Begründung einse-
hen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche im Falle der in den §§ 39 - 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantra-
gen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlö-
schen von Entschädigungsansprüchen, wenn der 
Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren ge-
stellt ist, wird hingewiesen. 
 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 
und Abs.2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung 
nach § 214 Abs.3 Satz 2 BauGB sind gemäß § 215 

Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Bei der Geltendmachung ist der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begrün-
den soll, darzulegen. 
 

Eine Verletzung der Verfahrens und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) 
oder auf Grund der Gemeindeordnung ergangenen 
Bestimmungen ist unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 
Änderung des Bebauungsplanes bzw. der „Örtlichen 
Bauvorschriften“ gegenüber der Gemeinde Leibertin-
gen unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, geltend gemacht worden 
ist. Diese Wirkung tritt nicht ein, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung nach der GemO verletzt 
worden sind. 
 
Leibertingen, den 02. Juli 2015 
A. Reitze, Bürgermeister 
 
 
 

Ortsverwaltung Thalheim 
Bezirkswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"  
Wie bereits berichtet nimmt Thalheim am Be-
zirkswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" teil.  Die 
Bewertungskommission wird Thalheim hierzu am 
Montagvormittag, 06. Juli 2015 ab 09.30 Uhr  besu-
chen. 
 

Bürgerschaftsprojekt  Kirchgässle-Pflasterung 
fertiggestellt 
Das Bürgerschaftsprojekt „Pflasterung  Kirchgässle“, 
ist nun unter großer Beteiligung und Mithilfe quer 
durch alle Generationen, äußerst gelungen fertigge-
stellt worden.  
All den fleißigen Helferinnen und Helfern bei dieser 
beispielhaften und vorbildlichen Bürgeraktion – vor 
allem aber den beiden Projektleitern Rainer Liehner 
und Matthias Wohlhüter – ein herzliches Dankeschön. 
 

Opel-Schlüssel aufgefunden 
Ein Opel-Autoschlüssel mit diversen weiteren Schlüs-
seln wurde vergangener Tage beim alten Container-
platz an der Schule aufgefunden. Der Schlüssel kann 
bei der Ortsverwaltung abgeholt werden. 
 

gez. H.Stekeler, Ortsvorsteher 
 
 

Ist Ihr Personalausweis oder  
Ihr Reisepass noch gültig? 
Immer wieder stellen Urlaubswillige unmittelbar vor 
der Abreise fest, dass ihre Ausweise abgelaufen sind. 
Eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer von Ausweis-
papieren ist rechtlich nicht mehr zulässig. Daher reicht 
es in vielen Fällen dann nicht mehr, rechtzeitig einen 
neuen Ausweis zu erhalten. Bei abgelaufenen Aus-



weispapieren sollte nicht bis zur letzten Sekunde ge-
wartet werden, denn die Bearbeitungszeit für den 
neuen Ausweis kann in der Urlaubszeit mehrere Wo-
chen dauern. 
Damit die Urlaubsreise nicht storniert werden muss, 
wird in dringenden Fällen ein vorläufiger Personal-
ausweis beziehungsweise ein vorläufiger Reisepass 
ausgestellt. Die vorläufigen Dokumente werden je-
doch nicht in allen Urlaubsländern anerkannt. Wir 
bitten Sie deshalb, unbedingt jetzt schon Ihre Auswei-
se bzw. Reisepässe nach ihrer Gültigkeit zu prüfen. 
 

Zur Beantragung eines neuen Ausweisdokumentes 
benötigen Sie: 
• Ihren alten Personalausweis oder Reisepass 

beziehungsweise den alten Kinderausweis oder 
Kinderreisepass 

• eine Geburtsurkunde 
• bei Kindern die Einverständniserklärung beider 

Erziehungsberechtigten oder Sorgerechtsnachweis 
bei nur einem Erziehungsberechtigten 

• ein aktuelles Biometrie taugliches Lichtbild. 
 
 

Welches  Ausweisdokument  benötige  ich 
für meinen Urlaub? 
Bevor Sie eine Reise buchen, sollten sie sich sorgfäl-
tig informieren und vergewissern, welche Ausweisdo-
kumente erforderlich sind. Aktuelle Informationen zu 
Visa und Einreisebestimmungen einzelner Länder 
sind auf der Webseite des Auswärtigen Amts unter 
folgendem Link abrufbar: 
http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/LaenderReiseinformation.jsp 
 
 
 

Freiwillige Feuerwehr Leibertingen 
Abt. Altheim 
Am Sonntag, den 05.07.2015 besuchen wir unsere 
Kameraden von der Feuerwehr Bietingen zu ihrem 75. 
Jubiläum. 
Wir treffen uns um 10 Uhr am Feuerwehrhaus zur 
gemeinsamen Abfahrt. Anzugsordnung: Uniform. 
Am Montag, den 06.07.2015 findet zusätzlich noch ein 
Feierabendhock statt. Treffpunkt 19.30 Uhr am Feu-
erwehrhaus. Anzugsordnung: Poloshirt. 
Ich freue mich auf eine zahlreiche Beteiligung.  
Gez. Benedikt Stump, Abt.Kommandant 
 

Abt. Kreenheinstetten 
Am Montag, den 06.07.2015 treffen wir uns um 19.00 
Uhr am Gerätehaus, um gemeinsam zum Feier-
abendhock nach Bietingen zu fahren.  
Ich hoffe auf rege Teilnahme. 
Anzugsordnung: T-Shirt 
Josef Steidle, Abt.Kommandant 
 
 
 

TC Kreenheinstetten 
 
 
 

Erste Niederlage für Herren 1 
Am vergangenen Sonntag musste 
unsere Herren 1 nach drei Siegen in 
Folge die erste Niederlage hinneh-
men. Beim TC Stockach wurde mit 

6:3 verloren. Nach den Einzeln stand es 2:4. Simon 
Bücheler (6:0 6:1) und Manfred Kohl (6:4 1:6 10:5) 
konnten ihre Einzel gewinnen.  
Im Doppel konnten dann Simon Bücheler und Massi-
mo Wilhelm mit 6:0 6:1 noch den dritten Punkt für den 
TCK an diesem Tag holen.  
Somit sind unsere Herren nun Zweiter, denn Stockach 
ist aufgrund des Sieges an die Tabellenspitze vorge-
rückt.  
Am kommenden Sonntag heißt es dann wieder Voll-
gas geben und in Hagnau wieder als Sieger vom Platz 
gehen.  
 
Herren 55 belohnen sich 
Nach drei knappen Niederlagen in den letzten Wo-
chen holten unsere Oberliga-Senioren vergangenen 
Samstag nun den ersten Saisonsieg. Bereits nach 
den Einzeln stand es 4:2. Für die Siege sorgten Ewald 
Hegge, Hans-Peter Hipp, Rudolph Boos und Ulrich 
Schmid. Auch in den Doppeln war man zweimal er-
folgreich. Sowohl Hegge/Schmid als auch 
Hipp/Schöttle konnten ihre Doppel im Matchtiebreak 
gewinnen. Das Doppel Boos/Bücheler verlor knapp im 
dritten Satz. Somit steht man in der Tabelle wieder auf 
einem aussichtsreichen Platz für den Klassenerhalt 
da. Allerdings muss noch ein Spiel gewonnen werden. 
Am kommenden Samstag setzt der TCK wieder alles 
daran, die Punkte in Kreenheinstetten zu lassen. 
 
Rundenabschluss 
Wir laden alle Spielerinnen und Spieler, Trainer und 
Betreuer, Fahrer und alle, die in irgendeiner Form den 
Spielbetrieb mit unterstützt haben, zum Runden-
abschluss aller Mannschaften, Jugend und Erwach-
sene auf die Tennisanlage ein am… 
 

Sonntag 19.07.2015 
 
Genießt den Rundenabschluss… 
-  …mit Tennisspiel –und Spaß für Groß und Klein ab 

13.30 Uhr auf der Tennisanlage 
- …mit Kaffee und Kuchen 
- …ab 17.00 Uhr mit Spanferkel und anderen Grill-

variationen 
 

Wir wollen die Runde gemütlich ausklingen lassen 
und mit Musik, Bier vom Fass und Bowle gesellig ein 
paar Stunden zusammen verbringen. 
 

Des Weiteren werden die Clubmeisterschaften um ca. 
18.00 Uhr ausgelost. 
 

Die Vorstandschaft freut sich auf euch! 
 
 
 
 



Clubmeisterschaften 2015 
In diesem Jahr wollen wir unsere Clubmeisterschaften 
wieder in gewohnter Weise durchführen. Dazu die 
wichtigsten Informationen hier im Überblick: 
Gruppenspiele „Jeder gegen Jeden“ vom 20.07.2015–
28.08.2015  
(Einteilung der Teilnehmer in 3er oder 4er Gruppen)  
Anmeldeschluss u. Auslosung am Rundenabschluss 
Sonntag 19. Juli ca. 19 Uhr 
Halbfinale am 30.08.2015 ab 09.00 Uhr 
Finale und Spiel um Platz 3 am 30.08.2015 ab 13.00 
Uhr ( Jugend+Erwachsene) 
 

Erwachsene:  
2 Gewinnsätze, der 3. Satz wird im Match-Tiebreak 
entschieden 
Gruppenspiele werden in Eigenregie durchgeführt 
Startgebühr  5 € 
 

Konkurrenzen: 
Herren aktiv 
Damen aktiv 
Herren Freizeit 
Damen Freizeit 
Herren ab 40 
Damen ab 40 
 

Jugend: 
Die Spiele werden in der Gruppenphase Zeit gespielt. 
 

Gruppenspiele an verschiedenen Spieltagen je Kon-
kurrenz: 
U9 gemischt  Vorrunde Samstag 25. Juli 
U10 gemischt  Vorrunde Samstag 25. Juli 
U12 gemischt  Vorrunde Mittwoch 29. Juli 
U14 weiblich/ männlich Vorrunde Mittwoch 29. Juli 
U16 weiblich/ männlich Vorrunde Mittwoch 30. Juli 
U18 weiblich/ weiblich Vorrunde Mittwoch 30. Juli 
 

Die Finalspiele finden zusammen mit den Erwachse-
nen statt. 
 

Der TCK freut sich auf zahlreiche Anmeldungen und 
erhofft sich, dass die Tradition „Clubmeisterschaften“ 
die Erfolgsgeschichte fortschreiben kann.  
Jeder anwesende Teilnehmer am Endspieltag erhält 
wieder einen tollen Sachpreis. 
 
Bevorstehende Spiele: 
Freitag, 03.07.2015 
16.00 Uhr – gemischt U 9 
SV Emmingen/Egg - TC Kreenheinstetten 
 

Samstag, 04.07.2015 
09.30 Uhr – gemischt U 12 
TSG Messkirch/Rohrdorf - TC Kreenheinstetten 
 

09.30 Uhr – Juniorinnen U 16 
TSG Konstanz/Dettingen- TC Kreenheinstetten 
 

09.30 Uhr – Junioren U 18 
TSG Stockach/Bodmann- TC Kreenheinstetten 
 

14.00 Uhr – Damen 40 
TC Bodman  - TC Kreenheinstetten 
 

14.00 Uhr – Herren 40 
TC Kreenheinstetten - TC Owingen 
 

14.00 Uhr – Herren 55 
TC Kreenheinstetten - TC GW Elzach-Ladh. 
 

Sonntag, 05.07.2015 
08.30 Uhr – Juniorinnen U 14 
TC Kreenheinstetten - TC Überlingen 
 

09.30 Uhr – Junioren U 14 
TC Bermatingen 2 - TC Kreenheinstetten 
 

09.30 Uhr – Herren 3 
TC Kreenheinstetten - TC Bermatingen 2 
 

09.30 Uhr – Herren 2 (Spielort Gutenstein) 
TC Kreenheinstetten - SV Liggeringen  
 

13.00 Uhr – Damen 1 
TC Kreenheinstetten - TC Owingen 
 

13.00 Uhr – Herren 1 
TC Hagnau   - TC Kreenheinstetten 
 
 
 

Waldgeistgerzunft Kreenheinstetten e.V. 
Am Sonntag, den 05.07.2015 findet unser diesjähri-
ges Grill- und Helferfest am Feuerwehrhaus statt. Wir 
beginnen um 11.00 Uhr. Für Essen und Getränke ist 
bestens gesorgt. Jeder sollte jedoch Teller, Besteck, 
Tasse, Glas selber mitbringen. 
Wir freuen uns auf ein tolles Grillfest mit Euch und 
wünschen Euch jetzt schon viel Spass. 
Eure Vorstandschaft 
 
 
 

MGV Liederkranz Thalheim 
MGV Harmonie Buchheim 
Am Samstag, den 18. Juli 2015 haben wir unseren  
nächsten gesanglichen Auftritt bei einem besonderen 
Familienfest, der Goldenen Hochzeit eines Sänger-
kameraden vom Liederkranz Thalheim. Dabei gestal-
ten wir zum einen die Heilige Messe in der Klosterkir-
che in Beuron und zum anderen die anschließende 
weltliche Feier. 
Damit dieser Tag gesanglich ein Erfolg wird, möchten 
wir alle aktiven Sänger recht herzlich zur Gesangpro-
be am Dienstag, den 07. Juli 2015 um 20 Uhr ins 
Probelokal von Thalheim einladen. Die zweite Probe 
findet eine Woche später, am 14. Juli 2015 im Buch-
heimer Probelokal statt. 
 

Mit Sängergruß 
Egon Steidle, 1.Vorstand 
Wilfried Knittel, 1.Vorstand 
 
 
 

Sprechtage des BLHV 
Am Dienstag, den 14. Juli 2015 findet in der Landwirt-
schaftlichen Schule in Meßkirch vom 09.00 – 11.00 
Uhr sowie im Rathaus Schwenningen von 13.30 – 
15.00 Uhr wieder ein Sprechtag für Versicherte der 
landw. Sozialversicherung Baden-Württemberg statt. 



 
Wochenspruch: Aus Gnade seid ihr selig gewor-
den durch Glauben, und das nicht aus euch: Got-
tes Gabe ist es.                                                                               
(Epheser 2,8) 
 
Sonntag, 5. Juli (5. Sonntag nach Trinitatis) 
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer A. Roscher) 
 

Montag, 6. Juli 
19.30 Uhr Posaunenchorprobe in Pfullendorf  
 

Donnerstag, 9. Juli 
15.00 Uhr Frauenkreis 
 

Freitag, 10. Juli 
16.00 Uhr Pfadfindergruppen 
 

Sonntag, 12. Juli (6. Sonntag nach Trinitatis) 
9.30 Uhr Gottesdienst (Prädikantin K. Fischer) 
 

Vorbereitungstreffen:   
Ökumenischer Kinderbibeltag 
Das erste Vorbereitungstreffen für den ökumenischen 
Kinderbibeltag (17.10.2015) haben wir von 6. Juli 
2015 auf 10. September 2015 um 19.00 Uhr im Herz-
Jesu-Heim verschoben. Neue Mitarbeiter/innen sind 
dazu jederzeit herzlich willkommen.  
Weitere Infos beim Vorbereitungsteam: Gaby Martin 
(07575/1369), Birgit Steffeck (07578/933255) oder 
Sybille Konstanzer (07575/92344814). 
 
 

Abschluss „Ehrenamt ‐ Quo vadis?“ 
Die Kinder- und Jugendagentur des Landkreises Sig-
maringen, ju-max, bietet in Kooperation mit dem 
Kreisjugendring Sigmaringen und dem Dekanatsju-
gendbüro Sigmaringen-Meßkirch den dritten Klausur-
tag für ehrenamtliche Führungskräfte an. Termin ist 
der Montag, 06.07.2015 von 19:00 bis ca. 22:00 Uhr 
im Sitzungssaal Kapelle im Landratsamt Sigma-
ringen. 
Ziel des Treffens ist es, die Themen, die bei zwei Tref-
fen im November 2014 und im April 2015 erarbeitet 
wurden ergänzend und abschließend zu behandeln. 
An diesem Abend soll diskutiert werden, wie neu zu-
gezogenen Bürgern oder Migranten der Zugang zum 
Ehrenamt erleichtert werden kann.  
Alle Interessierten sind zu diesem Klausurtag herzlich 
eingeladen, um mit Gleichgesinnten einen Blick in die 
Zukunft zu wagen und in moderierten Arbeitsgruppen 
wirksame Strategien zu erarbeiten. Es ist notwendig, 
sich frühzeitig auf den Weg zu machen, um ehrenamt-
liches Engagement auch künftig effektiv und motivie-
rend zu gestalten.  

Die Teilnahme ist kostenlos. Um die Planungen zu 
erleichtern, wird um eine Anmeldung gebeten:  
roland.schoenbucher@ju-max.de oder Telefon 0151-
12555717. 
 
 

„Lebst Du schon,  
…oder lernst Du´s noch?“ 
Ein Kursangebot der ju-max, Kinder- und Jugenda-
gentur des Landkreises Sigmaringen, für 14-16 jähri-
ge Mädchen und Jungs. Der Kurs wird auf dem Ju-
gendzeltplatz in Gutenstein durchgeführt und geht 
vom Montag, 07.09.15 bis zum Samstag, 12.09.15 
In der Schule lernt man vieles, aber nicht alles. Unser 
Ziel ist es Möglichkeiten zu bieten, bei denen ihr in der 
Gruppe ganz andere Sachen lernen könnt, z.B. Ver-
antwortung für sich und andere zu übernehmen, oder 
etwas so zu sagen wie man´s meint, oder gemeinsam 
was zustande bringen, oder zu helfen und sich helfen 
zu lassen, oder Vertrauen aufzubauen, und einiges 
mehr. Im Sachkostenbeitrag von € 70,-- sind 5 Über-
nachtungen, Verpflegung und alle Leih- und Material-
kosten enthalten, nur Getränke gehen extra. Jeder 
Teilnehmer muss aber ein Zelt und einen Schlafsack 
mitbringen. Informieren und anmelden kann man sich 
online unter www.ju-max.de/Veranstaltungen/Kurse 
oder bei Roland Schönbucher unter der Tel. 0151-
12555717. Die Teilnehmerzahl ist auf 8 begrenzt (also 
nicht zu lange zögern). Für Unentschlossene steht 
ebenfalls auf der ju-max Homepage ein kurzer Trailer 
zum Anschauen bereit. Anmeldeschluss ist Freitag, 
der 10.07.15 
 
 

Pflegestützpunkt Landkreis Sigmaringen 
Beratung für hilfe- und pflegebedürftige Menschen 
und deren Angehörige 
Hofstraße 12, 88512 Mengen 
Tel. (07572) 7137 -368 sowie -372 und -431 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@lrasig.de 
Öffnungszeiten: vormittags:  Mo-Do  09.30-11.30 Uhr 
                          nachmittags: Do      16.00-17.30 Uhr 
Um Terminvereinbarung wird gebeten.  
 
 

Spannende Spiele  
beim Besser Leben Junior Cup 
Sportclub Buchheim-Altheim-Thalheim veranstal-
tet in Zusammenarbeit mit Volksbank den E-
Junioren Cup. 
 

Insgesamt 8 Mannschaften haben sich zum Junior 
Cup der Volksbank Meßkirch am vergangenen 
Sonntag angemeldet. Veranstaltet wurde das Turnier 
von der Volksbank in Zusammenarbeit mit dem SC 
B.A.T. auf dem Sportgelände in Buchheim.  
In zwei Gruppen gaben 8 Teams auf einem Kleinspiel-
feld von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr ihr Bestes. Der Po-
kalgewinner stand dann nachmittags fest – Die E-
Jugendmannschaft FV WaRe 1. Schon bei den Vor-



entscheidungen konnte man so manches junge Talent 
beobachten und die vielen Eltern und Zuschauer er-
freuten sich, wie gekonnt die kleinen Fußballer agier-
ten. 
Bankvorstandsmitglied Markus Herz bedankte sich im 
Namen der Volksbank bei dem ausrichtenden Verein 
SC B.A.T – sowie bei den Trainern/Jugendleitern der 
teilnehmenden Vereine und allen Jugendspielern für 
das tolle Turnier. Er überreichte den begehrten Wan-
derpokal an die 1. Mannschaft des FV WaRe. Für die 
Jugendspieler des SC B.A.T. als Zweitplatzierte und 
den FC Schwandorf / Worndorf für den dritten Platz 
gab es einen Erinnerungspokal und alle Spieler erhiel-
ten neben einer Medaille noch ein Trikot sowie ein 
Freigetränk von der Volksbank spendiert.  
 

Platzierungen: 
1.  FV Wa / Re 1 
2.  SC B.A.T 
3.  FC Schwandorf / Worndorf  
4.  SV Meßkirch 1 
5.  SV Meßkirch 2 
6.  FC Hohenfels / Sentenhart 
7.  VfR Sauldorf  
8.  FV Wa / Re 2 
 
 

Naturpark Obere Donau  
Telefon 07466/9280-0,  
info@nazoberedonau.de 
 

Die Dosis macht das Gift. Wanderung 
am Sonntag, 12. Juli, 10 Uhr 

Bei einer ca. dreistündigen Wanderung erfahren die 
Teilnehmer Wissenswertes über unsere heimischen 
Heilpflanzen. Ihre Anwendung in der Naturheilkunde und 
der Homöopathie wird ebenso erläutert, wie ihre Bedeu-
tung für den Naturschutz. Leitung: Jutta Bohne; Treff-
punkt: Parkplatz zwischen Fridingen/Bergsteig und Neu-
hausen o.E.; Gebühr: 3,- €; Anmeldung bis Donnerstag, 
9. Juli beim Haus der Natur.  
 

Und ewig lock das Sagenweib … Wanderung am 
Sonntag, 12. Juli, 10 Uhr 
Bei dieser Wanderung im wildromantischen Donautal 
geht es um Männer und Frauen, die es im Liebeswahn 
vom Felsen treibt. Sie führt auf den Spuren des Hard-
fräuleins vom Knopfmacher und des sagenumwobenen 
Burgfräuleins vom Kallenberg sowie zu weiteren ge-
heimnisvollen Schauplätzen im Donau-Heuberg-
Erholungsgebiet. Wanderstrecke: ca. 15 km; Treffpunkt: 
Beuron, Parkplatz Kloster; Anmeldung und Informationen 
beim Wanderführer Günter Huber (zertifizierter Natur-
parkführer), Tel. 07191/300930, 0171/1989707, guen-
ter.huber@hme-huber.de 
 
 

Waldbühne Sigmaringendorf 
Träumend durch laue Sommernächte 
Drei Wochen nach dem überaus erfolgreichen Sai-
sonstart des Familienstücks „Simba – König der Tiere“ 
feiert nun auf der Waldbühne Sigmaringendorf auch das 
Hauptstück der Spielzeit 2015, William Shakespeares 
„Ein Sommernachtstraum“ Premiere. Am kommenden 

Samstag laden die rund 50 Mitwirkenden erstmals zu der 
weltberühmten Komödie, in der ein Streit zwischen 
Feenkönigin und Elfenkönig die Welt der Menschen kräf-
tig durcheinanderwirbelt und die Akteure am Ende so 
ratlos dastehen lässt, als hätten sie eben einen Som-
mernachtstraum durchlebt. Beginn ist um 20:30 Uhr, 
Karten gibt es telefonisch (07571/3520, werktags von 18 
bis 20 Uhr und am Wochenende von 10 bis 12 Uhr) und 
im Internet (www.waldbuehne.de).  
Der Sommernachtstraum wird bis Anfang September 
gezeigt, das Familienstück Simba läuft noch bis zum 2. 
August, hier werden allerdings die Karten langsam 
knapp. 
 
 
 
 
 
Zur Information 
Telekom-leitungsbedingt sind wir immer wieder unter 
(07777) 433 nicht erreichbar. 

Wählen Sie dann: 0174 7980777 
 

Malergeschäft Rupert Knittel 
Hirschkopfstr. 21 

88637 Leibertingen-Altheim 
 
 
 
 

 
 
 

Samstag, den 04.07.2015 
 

Frische bio-Hähnchen 
Keulen und Flügel 
 

sowie allerlei bio-Würste zum  
Grillen, grobe oder feine         100 g    0,95 € 
 

Und den ganzen Sommer lang unsere 
gemischten bio-Grillpakete 
fertig mariniert          100g    1,20 € 
vakuumiert, gefüllt mit  
Steaks vom Schwein und Rind 
 

oder nur Rind, nicht mariniert,  
butterzart 2- 3 Stück/Pack      100g    1,50 € 

 



 
 
 
 
 
Ich bin wieder 
Für Sie da! 

 
 

Mit leckeren Erdbeeren und Kirschen 
direkt von Tettnang! 

 

Am Freitag, den 3.7. ; 10.7. ; 17.7. ; 24.7.15 
von 14.00 – 16.00 Uhr 

 
Bei Familie Hafner 
Am Hasenbühl 6 

in Kreenheinstetten 
 

Sie können nicht zu mir kommen? 
Dann rufen Sie mich einfach an. Ich komme auch zu 

Ihnen in andere Ortsteile. 
 

Prisca Stehle 
0162-9286970 

 
 
 

 

 
Bundeswehr-Dienstleistungszentrum 

Stetten a.k.M. 
 
Folgende Stellen sind am Standort Stetten a.k.M. in 
Kürze neu zu besetzen: 
 

Klimaanlagenmechaniker/in / Heizungsmonteur/in 
Gefordert wird eine abgeschlossene Berufsausbildung zum 
Anlagenmechaniker für Heizungs-, Klima- und Lüftungsan-
lagen oder vergleichbar. Fahrerlaubnis B ist zwingend erfor-
derlich. Die Bereitschaft im Rahmen der Rufbereitschaft 
Dienst zu leisten wird vorausgesetzt. 
 

Zielbauarbeiter/in 
Gefordert wird die uneingeschränkte körperliche Leistungs-
fähigkeit zum Heben und Tragen schwerer Lasten. Fahrer-
laubnis B ist zwingend erforderlich.  
 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt eingestellt. Das Entgelt richtet sich nach dem 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). 
 

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
richten Sie bitte bis spätestens 17.07.2015 an das: 
Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Stetten a.k.M., 
Lager Heuberg – Gebäude 170, Hardtstraße 58, 
72510 Stetten a.k.M. 
 
 
 

 
 


